
20.08.2025 Geschäftsführung pro homine gGmbH 

1 Präambel 

Die pro homine gGmbH und ihre Tochtergesellschaften bekennen sich zu einer ökologisch 
und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten 
von all unseren Lieferanten. Auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir 
voraus, dass die Grundsätze ökologisch, sozialen und ethischen Handens beachtet und in 
die Unternehmenskultur integriert werden. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser 
unternehmerisches Handeln und unsere Dienstleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu 
optimieren und fordern unsere Lieferanten auf, dazu im Sinne eines ganzheitlichen 
Ansatzes beizutragen. 
 
Für die zukünftige Zusammenarbeit vereinbaren die Vertragspartner die Geltung der 
nachstehenden Regelungen für einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Diese Vereinbarung 
gilt als Grundlage für alle zukünftigen Lieferungen. Die Vertragspartner verpflichten sich, die 
Grundsätze und Anforderungen des Verhaltenskodex zu erfüllen und sich darum zu 
bemühen, die gleichen Grundsätze in ihren eigenen Lieferketten umzusetzen und zu 
fördern. 
 
Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für das Unternehmen in letzter 
Konsequenz Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller 
zugehörigen Lieferverträge zu beenden. 
 

2 Anforderungen an Lieferanten 

Bei der Anwendung dieses Lieferantenkodex erwarten wir von unseren Lieferanten, dass 
sie den folgenden Grundsätzen folgen: 

2.1 Soziale Verantwortung 

• Verbot von Kinderarbeit: Wir verurteilen alle Formen von Kinderarbeit. In keiner Phase 
der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, sich 
an die Empfehlungen aus den International Labour Organization „ILO“-Konventionen zum 
Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach soll das Alter nicht 
geringer sein als das Alter, mit dem nach dem Recht des Beschäftigungsortes die 
allgemeine Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht unter 15 Jahre. Darüber hinaus 
verurteilen wir, Kinder unter 18 Jahren zu folgenden Handlungen heranzuziehen: 

- alle Formen der Sklaverei oder sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von 
Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie 
Zwangs- und Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten 
Konflikten, 

- das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur 
Herstellung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen, 

- das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten 
Tätigkeiten, insbesondere Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, sowie 

- Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie 
verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die 
Sittlichkeit von Kindern schädlich ist. 

 
• Ausschluss von Zwangsarbeit: Wir verurteilen alle Formen der Zwangsarbeit, 
Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit. Jede Arbeit muss freiwillig sein und ohne 
Androhung von Strafe erfolgen. Die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Arbeit oder das 
Beschäftigungsverhältnis beenden können. Ferner darf keine inakzeptable Behandlung von 
Arbeitskräften, wie etwa psychische Härte, sexuelle oder persönliche Belästigung und 
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Erniedrigung stattfinden. Die Beauftragung oder Nutzung von Sicherheitskräften ist zu 
unterlassen, wenn beim Einsatz Personen unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder 
verletzt werden oder die Vereinigungsfreiheit beeinträchtigt wird. 
 
• Gesundheitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz: Der Lieferant ist für ein sicheres und 
gesundes Arbeitsumfeld verantwortlich. Wir verurteilen die Missachtung der nach dem 
Recht des Beschäftigungsortes geltenden Pflichten des Arbeitsschutzes, wenn hierdurch 
die Gefahr von Unfällen bei der Arbeit oder arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
entstehen, insbesondere dadurch, dass 

- offensichtlich ungenügende Sicherheitsstandards bei der Bereitstellung und der 
Instandhaltung der Arbeitsstätte, des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmittel, 

- das Fehlen geeigneter Schutzmaßnahmen, um Einwirkungen durch chemische, 
physikalische oder biologische Stoffe zu vermeiden, 

- das Fehlen von Maßnahmen zur Verhinderung übermäßiger körperlicher und 
geistiger Ermüdung, insbesondere durch eine ungeeignete Arbeitsorganisation in 
Bezug auf Arbeitszeiten und Ruhepausen oder 

- die ungenügende Ausbildung und Unterweisung von Beschäftigten. 
 

• Koalitionsfreiheit: Wir lehnen jegliche Missachtung der Koalitionsfreiheit ab. Alle unsere 
Lieferanten sind verpflichtet, das Recht ihrer Beschäftigten auf Zusammenschluss oder 
Beitritt zu Gewerkschaften zu achten, die Gründung, den Beitritt und die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft nicht als Grund ungerechtfertigter Diskriminierung oder 
Vergeltungsmaßnahmen zu nutzen. Darüber hinaus achten alle unsere Lieferanten das 
Recht von Gewerkschaften, sich frei und in Übereinstimmung mit dem Recht des 
Beschäftigungsortes betätigen zu dürfen. 
 

• Diskriminierungsverbot: Alle Menschen genießen Gleichbehandlung. Die 
Ungleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig, 
soweit sie nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung begründet ist. Dies gilt z. B. für die 
Benachteiligung aufgrund nationaler oder ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, 
Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer 
Überzeugung, Religion oder Weltanschauung. Eine Ungleichbehandlung umfasst 
insbesondere die Zahlung ungleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit. 
 

• Faire Entlohnung: Wir lehnen jegliche Vorenthaltung eines angemessenen Arbeitslohnes 
ab. Die Angemessenheit des Lohnes bemisst sich dabei nach dem jeweils am 
Beschäftigungsort nach anwendbarem Recht festgelegten Mindestlohn.  

2.2 Ökologische Verantwortung 

 
• Umweltschäden: Wir erwarten von unseren Lieferanten, jegliche Herbeiführung einer 
schädlichen Bodenveränderung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung, schädliche 
Lärmemission oder eines übermäßigen Wasserverbrauchs entgegenzuwirken, die 

- die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich 
beeinträchtigt, 

- eine Person den Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser verwehrt, 
- einer Person den Zugang zu Sanitäranlagen erschwert oder zerstört oder 
- die Gesundheit einer Person schädigt. 

 
• Achtung von Landrechten: Wir verurteilen jede Art der widerrechtlichen Zwangsräumung 
und unterstützen das Verbot des widerrechtlichen Entzugs von Land, Wäldern und 
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Gewässern bei dem Erwerb, der Bebauung oder anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern 
und Gewässern, deren Nutzung die Lebensgrundlage einer Person sichern. 
 
• Umgang mit Abfall und gefährlichen Stoffen: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie einer 
systematischen Herangehensweise folgen, um Festabfall zu ermitteln, zu handhaben, zu 
reduzieren und verantwortungsvoll zu entsorgen oder zu recyceln. Das Verbot der Ausfuhr 
gefährlicher Abfälle im Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 in der aktuellen Fassung 
ist zu beachten. Chemikalien oder andere Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die 
Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu handhaben, dass beim Umgang 
mit diesen Stoffen, der Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim Recycling oder der 
Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist. Quecksilber 
ist im Einklang mit den Verboten des Übereinkommens von Minimata vom 1. Oktober 2013 
zu verwenden und persistente organische Schadstoffe im Einklang mit dem Stockholmer 
Übereinkommen vom 23. März 2001 in der aktuellen Fassung.  
 

3 Umsetzung der Anforderungen 

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ein Managementsystem einführen, um 
kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen und die Einhaltung der geltenden Gesetze und 
dieses Lieferantenkodexes zu gewährleisten.  
Ferner erwarten wir, dass unsere Lieferanten ein Verfahren zur Identifizierung der 
menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken in ihrem eigenen Geschäftsbereich 
sowie bei ihren unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern einführen. 
 
Im Falle eines Verdachtes auf Verstöße sowie zur Absicherung von Lieferketten mit 
erhöhten Risiken wird der Lieferant das Unternehmen zeitnah und ggf. regelmäßig über die 
identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen informieren. 
Unsere Lieferanten sind verpflichtet, unser anonymes Beschwerdeverfahren zur Meldung 
von Verstößen gegen menschenrechts- und umweltbezogene Belange sowohl unter ihren 
eigenen Beschäftigten als auch gegenüber ihren Lieferanten in angemessener Art und 
Weise bekannt zu machen und alle potenziell betroffenen Personen zu ermuntern, Verstöße 
gegen diesen Lieferantenkodex zu melden [https://prohomine.de/hinweismeldungen/]. 
 
Schließlich erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie angemessene 
Schulungsprogramme für ihre Beschäftigten durchführen, um die Standards in unserem 
Lieferantenkodex umzusetzen und die geltenden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 
 
 
Grundlage des Kodex: 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in der jeweils gültigen Fassung 
 


